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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Ob die Partei auf die Einbringung der Berufung verzichtet oder nach deren Einbringung die Berufung zurücknimmt,

macht keinen Unterschied; auch der nachträgliche Verzicht auf die Berufung hat zur Folge, daß die von der Partei

eingebrachte Berufung nicht meritorisch erledigt werden darf.
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